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1. VORANGEHEND 
Vorliegende allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen, sowie die besonderen Bestimmungen zu unseren Preisen, können ohne Vorankündigung geändert werden.
Unsere Verkäufe werden auf Basis dieser allgemeinen Bedingungen geführt, und sind Rechtverbindlich zwischen Parteien, ungeachtet jeder gegenteiliger Bestimmung oder Dokumente, wie z.B. die Einkaufsbedingungen des Auftraggebers. Die Gültigkeit jeder Bestellung ist die bedingungslose Annahme vorliegenden Verkaufsbedingungen unterstellt, sowie die Bestimmungen unserer verschiedenen Tarife.

2. AUFTRAG
Alle durch den Käufer an den Verkäufer geschickten unterschriebenen Auftrags Dokumente, sind verbindlich. 
Verkäufe von unseren Vertreter oder Vermittler abgewickelt sind erst dann gültig, wenn sie von uns angenommen sind, unabhängig jeglicher Anzahlung. Jede Bestellung die nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eingang in der Zentrale schriftlich verweigert ist, gilt vor uns als angenommen.

3. PREISE 
Unsere Preise, Tarife, Werbeanzeigen, Kataloge, Merkmale der Ware usw., werden informativ mitgeteilt. Wir behalten uns das Recht vor, sie jederzeit ohne Vorankündigung ändern zu dürfen. Alle Beträge verstehen sich ausser Steuer, ab Lager ohne Montage.

4. VERKAUF 
Unsere Waren werden gegen den Wechselkurs des Liefertages in Rechnung gestellt. Einmal vom Management akzeptiert sind unsere Preise fest und nicht revidierbar; mit Ausnahme für diese Waren, die nicht innerhalb eines Monats lieferbar sind.
Im Falle einer kundenseitiger Änderung, Sterbefall, Geschäftsunfähigkeit, Auflösung, Änderung der Rechtsform, soziale- oder wirtschaftliche Lage, behält sich unsere Firma das Recht vor, auch nach teilweiser Ausführung eines Auftrages, Garantien zu verlangen, oder den Saldo der Bestellung zu annullieren.
Abzüge auf Initiative des Kunden bezüglich des Rechnungsbetrags werden nicht akzeptiert, unabhängig vom Grund.

5. TERMINE 
Wir bemühen uns, die bestellten Waren innerhalb der normalen Frist zu liefern; jedoch die von uns angegebenen Termine sind freibleibend und wir gewährleisten keine Lieferung mit festem Datum. Deswegen wird der voraussichtliche Liefertermin bei der Bestellung nur Informativ angegeben. 
Einige mögliche Verzögerung berichtet den Käufer nicht auf den Kauf zu verzichten, die Produkte abzulehnen oder Schadenersatz zu verlangen. 
Im Falle einer teilweisen Lieferung der Bestellung, kann das nicht gelieferten Saldo die Zahlung des gelieferten Teils nicht verzögern.
Es wird keine Restlieferung berücksichtigt, insofern nicht ausdrücklich vom Kunden mitgeteilt. 
Die Restlieferungen werden dann je nach unseren Möglichkeiten geliefert. Nach einer Frist von drei Monaten, behalten wir uns das Recht vor, die Artikel durch andere gleichwertige Artikel zu ersetzen, gegen gleiche Preisbedingungen. 
Im Fall von höherer Gewalt, sind wir von der Lieferverpflichtung befreit.

6. RUECKSENDUNG VON ARTIKEL
Keine Rückgabe der Ware wird ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Sitzes angenommen; Vereinbarungen unserer Vertreter oder Agenturen sind nur als Angebote zu betrachten. Wir behalten uns die Möglichkeit einer Reduktion auf die Preise, zu denen die Waren in Rechnung gestellt wurden, sowie eine Maximum Lieferfrist über denen unsere Vereinbarung hinfällig wird, vor. Die Rücksendung von Artikel durch Kunden-Fehler, könnte von einer Ersatzbestellung, wovon der Mindestbetrag durch uns festgelegt wird, abhängen.

7. VERANTWORTUNG
Wir tragen niemals eine Verantwortung für indirekte Schaden, unabhängig von die Herkunft, wie z. B. Arbeitskosten oder Umstellung, Pönalen, Lager Kosten, Schäden aus Verzögerungen oder Versagen einer Arbeit, usw. 
Wir lehnen ebenso jegliche Verantwortung ab für Zwischenfälle oder Schäden, die durch unsere Produkte nach der Änderung oder Manipulation durch Dritte, verursacht werden.

8. GARANTIE
Wir trägen nur diese Garantien, die durch die gesetzlichen oder konventionellen Bestimmungen vorgesehen sind.

9. KUNDENDIENST 
Alle Artikel, unter Garantie oder nicht, werden Versandkosten vorausbezahlt, zurück geschickt und werden auf die gleiche Weise zurückversendet. Im Falle, dass der Artikel, der zu uns in Reparatur geschickt wurde, in einwandfreiem Zustand ist, wird dieser Artikel den Kunden zurückgeschickt, und die anfälligen Versandkosten fällen zu seinen lasten. Unsere Garantien nach Reparatur haben die gleiche Frist, und gleiche Bedingungen, als ein neuer Artikel, aber sind auf die ersetzte oder reparierte Teile beschränkt; nur die Rechnung gilt als Beweis für den Anfang der neuen Garantie.
Während der ganzen Garantiezeit können technische Eingriffe durch von uns nicht autorisierten Personen, dem Verfall dieser Garantie zur Folge haben.

10. LIEFERUNGEN
Unsere Ware gilt als geliefert entweder ab Lieferung der Ware an den Spediteur, oder durch die Unterzeichnung des Lieferscheines durch den Käufer im Falle einer von uns durchgeführte Lieferung. Wir übernehmen keine Verantwortung, wann die Lieferung unserer Artikel durch die Abnahme in unserem Lager durch den Kunden selber oder durch einen von ihnen gewählten Spediteur erfolgt.




11. TRANSPORT
Unsere Ware werden immer auf Risiko und Gefahr des Käufers resp. des Empfängers verschickt, unabhängig die Verkaufsabmachung, Art des Transportes oder Speditionsbedingungen; dies gilt auch für die Franko-Lieferung. 
Der Käufer hat die Verpflichtung die Ware vor Abnahme zu prüfen (Prüfung vom Anzahl und Schadenserkennung) damit er im Einwands Falle dem Lieferanten sofort alle nützliche Vorbehalte mitteilen kann, in der Form und im Zeitraum vorgeschrieben im Artikel 105 und den folgenden Artikeln im Handelsgesetzbuch. 

12. REKLAMATION 
Jede allfällige Reklamation soll uns mitgeteilt werden innerhalb der 48 Stunden ab Erhalt der Ware, sowie auch an den Spediteur, und auf schriftlicher Weise bestätigt werden in einem Zeitraum von spätestens 3 Tagen mittels eingeschriebenes Briefes (mit Quittung); ist dieser Zeitraum verstrichen, so wird die Reklamation nicht mehr in Kauf genommen.  

13. RECHNUNGSSTELLUNG
Die Inrechnungstellung wird erst nach der Lieferung der Ware gemacht, gemäss den Bedingungen des § 10. Jede Rechnung ist an den Hauptsitz unserer Firma zu zahlen; Wechsel machen hierauf keine Ausnahme. 
Bis auf entgegengesetztes Abkommen ist der Betrag der Rechnung exklusiv Steuer aufgelistet, an welchen sich dann der geltende Prozentsatz der Mehrwertsteuer hinzufügen ist, mit Ausnahme von Export Verkäufe. 

14. AUFMACHUNG EINES KUNDEN KONTOS
Jede akzeptierte Bestellung einer neuen Kunden leitet automatisch die Eröffnung eines Kontos ein. Jede erste Bestellung ist barbezahlt, wenn nicht im Voraus anders abgesprochen wurde. In jedem Falle behalten wir uns das Recht einen maximalen Kredit festzulegen, egal unter welcher Form; wird diese Kreditlinie überschritten, dann haben wir das Recht eine sofortige Bezahlung zu fördern. 

15. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die Zahlungsbedingungen werden an unseren Kunden bestätigt und gelten bis auf eine neue schriftliche Mitteilung. Zeitbeschränkte Sondervereinbarungen, welche aus egal welchen Gründen erteilt werden können, machen auf diese Regel keine Ausnahme. 
Die Zahlungen werden durch den Käufer pünktlich ausgeführt, gemäss die zwischen den Käufer und unsere Firma vereinbarten Bedingungen.
Barzahlung 1% Skonto unter 8 Tage ab Rechnungsdatum. Durch akzeptierten Wechsel 30 Tage ab Monatsende. Die Wechsel müssen innerhalb 48 Stunden akzeptiert zurückgeschickt werden. (Handelsgesetzbuch)
Jeder Summe die nicht termingemäss bezahlt wurde, liegt einen Schadenersatz für Verspätung vor, ab der Tag der Zahlungsfrist; dieser Schadenersatz ist in der Höhe von 1,5 % pro Monat Verzögerung.
Falls eine einzige Rechnung nicht Termingemäss bezahlt wurde, behalten wir uns einerseits die Möglichkeit vor unsere Lieferungen zu unterbrechen, und andererseits die sofortige Zahlung von offenstehender Gesamtsumme zu fordern; der Verfall der Frist ist in diesen Fall automatisch. Das niederlegen vom Bilanz oder gerichtliche Vorladung macht diese Klausel geltend.
Jeder Aufschub, Verlängerung oder nicht-Rücksendung vor den Fälligkeitstermin, ohne unsere schriftliche Genehmigung, wird als Zahlungsfehler betrachtet.
Der Zahlungsfehler kann eine Rechtsstreitigkeit einleiten, sowie die Ausführung eines Schadenersatzes im höhe von 15% des fehlendes Restbetrages, neben die juristische Kosten und gesetzliche Zinsen.
Die Guthaben unserem Kunden sind erst dann zahlbar, insofern die Lage Ihrer Rechnungen keine fällige Schuld erhalt.

16. EIGENTUMSVORBEHALT
Die Waren bleiben unseres Eigentum bis zur vollständiger Zahlung ihrer Preise (Gesetz n° 80-335 vom 12 Mai 1980); das überreichen eines Wechsels, oder Titel die eine Zahlungspflicht erhalt, kann nicht als Zahlung im Sinne dieser Artikel betrachtet werden.
Die Eigentums Übertracht der verkauften Waren, auf die Rechnung, - Lieferschein oder auf dem Bestellschein aufgelistet, ist der völliger Zahlung des Preises am Fälligkeitstermin, unterlegt.
Teilzahlungen werden prioritär verbucht auf die älteren Verkäufe 
Es wird angenommen, dass die im Bestand gelagerten Waren die unbezahlten Waren sind 
In Fall einer teilweise- oder nicht-Zahlung der Preis am Verfalltag, unabhängig von dem Grund oder spezielles Abkommen, haben wir die Möglichkeit, ohne weitere Formalitäten, die Ware im Beschlag zu nehmen, auf Kosten und Risiken des Käufers.
Vor der vollständiger Zahlung ist es dem Käufer nicht erlaubt die Ware zu verkaufen oder zu ändern. Im Fall eines juristischen Vergleiches oder Auflösung vom Käufer, kann das Eigentum der gelieferten- aber unbezahlt gebliebenen Ware, durch den Verkäufer gefordert werden.

17. RISIKOÜBERTRAGUNG
Ab die materielle Abnahme der Ware ist der Käufer verantwortlich; die Eigentumsübertragung schliesst die Risikoübertragung ein. Der Käufer verbindet sich deswegen ab sofort bei einer Versicherungsgesellschaft seiner Wahl, eine Versicherung gegen Risiko von Verlust-, Diebstal-, Brand oder Vernichtung der Ware, ab zu schliessen; ein Zeugnis hiervon kann Ihnen gefragt werden.

18. GERICHTLICHE SITZ
[bookmark: _GoBack]Jeder Einwand bezüglich eine Auftrags Erfüllung, Auftrag, Markt, die Folgen, oder bezüglich der Interpretation ihrer Klausel, gehört zur Kompetenz des Handelsgerichts in Lausanne.
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